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Bitte beachten Sie die Erläuterungen dieses Merkblatts, wenn
Sie Transferleistungen beantragen. Leistungsüberzahlungen,
die vom Arbeitgeber verursacht wurden, müssen in jedem Fall
zurückgezahlt werden. 

Vorwort

Wichtiger Hinweis
Betr.: Statistische Meldung über Kurzarbeit

Mit dem Bewilligungsbescheid zu Ihrer Anzeige über 
Arbeitsausfall werden Ihnen Vordrucke „Betriebsmeldung
über Kurzarbeit“ übersandt.

Bitte senden Sie diese regelmäßig und rechtzeitig an die
Agentur für Arbeit. Sie ersparen dadurch sich und der
Agentur für Arbeit zeitraubende Rückfragen.

Die Daten über Kurzarbeit sind ein wichtiger Indikator für
die Beobachtung und Beurteilung der Entwicklung auf dem
Arbeitsmarkt (§ 280 SGB III). Ihre Angaben werden nur für
diesen Zweck verwendet. Der Datenschutz ist sichergestellt.
Die Agentur für Arbeit wird Ihnen jeweils vor Ablauf eines
halben Jahres zum Stichtag 30.6. und 31.12. ein Datenblatt
mit der Bitte übermitteln, Daten über die Struktur der
betriebsorganisatorisch eigenständigen Einheit, die Zahl der
darin zusammengefassten Arbeitnehmer sowie Angaben
über die Alterstruktur und die Integrationsquote der Bezie-
her von Transferkurzarbeitergeld zuzuleiten. Ihre gesetz-
liche Verpflichtung, diese Daten mitzuteilen, ergibt sich aus
§ 216 b Abs. 9 SGB III. Auch in diesem Fall ist der Daten-
schutz sichergestellt.
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1.1
Beratungsangebot der Agenturen für Arbeit

Die Agenturen für Arbeit unterstützen Betriebe bei der Bewälti-
gung personalbezogener Aufgaben in verschiedenen Phasen
der Unternehmensentwicklung, und zwar nicht nur bei der Per-
sonalgewinnung und der Personalsicherung, sondern auch bei
einem notwendigen Personalabbau infolge einer Betriebsände-
rung. 

Bei solchen betrieblichen Umstrukturierungsmaßnahmen muss
daher so früh wie möglich eine vorausschauende Personalpoli-
tik einsetzen, die Lösungsmöglichkeiten aufzeigt, um für die
Arbeitnehmer den Transfer in ein anderes Beschäftigungsver-
hältnis zu erleichtern, damit Arbeitslosigkeit nicht eintritt.

Hierbei wollen die Agenturen für Arbeit auf Verlangen der
Betriebsparteien über die Förderungsmöglichkeiten im Vorfeld
der Entscheidung über die Einführung von Transfermaßnahmen /
Transferkurzarbeitergeld-Maßnahmen, insbesondere bei Sozial-
planverhandlungen nach § 112 Betriebsverfassungsgesetz
(BetrVG), beraten und unter Berücksichtigung dieser Möglich-
keiten zur Vermeidung von Arbeitslosigkeit nach dem Sozial-
gesetzbuch III (SGB III) einen direkten Beschäftigungstransfer
zwischen den Betrieben unterstützen.

Diese Angebot der Transferberatung durch die Agenturen für
Arbeit ist mit dem Dritten Gesetz über moderne Dienstleistun-
gen am Arbeitsmarkt ausdrücklich in das SGB III eingefügt wor-
den (§ 216a Abs. 4 SGB III). Die Einbringung des Fachwissens
der Mitarbeiter der Agentur für Arbeit kann nur dann zu dem von
allen Beteiligten gewünschten Erfolg führen, wenn die Agentur
für Arbeit möglichst im Vorfeld beabsichtigter Betriebsänderun-
gen informiert wird. Auch wenn gesetzliche Mitteilungsver-
pflichtungen des Arbeitgebers – wie nachfolgend beschrieben –
bestehen, wird an die Betriebsparteien appelliert, die Agentur
für Arbeit frühzeitig über die beabsichtigten Maßnahmen zu
unterrichten. Solche Mitteilungen können auch persönlich an
die Geschäftsführung der Agentur für Arbeit gerichtet werden. 

1. Allgemeines
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1.2 
Informationen über Betriebsänderungen

Nach § 2 Abs. 3 SGB III sollen die Arbeitgeber die Agenturen für
Arbeit frühzeitig über betriebliche Veränderungen, die Auswir-
kungen auf die Beschäftigung haben können, unterrichten.
Dazu gehören nach Nr. 4 und 5 der Vorschrift auch Mitteilungen
über geplante Betriebseinschränkungen oder Betriebsverlage-
rungen sowie die damit verbundenen Auswirkungen und Pla-
nungen, damit Entlassungen von Arbeitnehmern vermieden
oder Übergänge in andere Beschäftigungsverhältnisse organi-
siert werden können. Auch das Kündigungsschutzgesetz (KSchG)
sieht in § 17 Abs. 3 i.V.m. § 17 Abs. 2 ein besonderes Verfahren
der Unterrichtung der Agenturen für Arbeit vor. Im Vorfeld der
Erstattung einer Massenentlassungsanzeige ist der Arbeitgeber
verpflichtet, den Betriebsrat und die Agentur für Arbeit (§ 17
Abs. 3 KSchG) schriftlich zu unterrichten. Diese Mitteilung muss
mindestens folgende Angaben enthalten: 

• Gründe für die geplanten Entlassungen, 

• die Zahl und die Berufsgruppen der zu entlassenden Arbeit-
nehmer, 

• die Zahl und die Berufsgruppen der in der Regel beschäftig-
ten Arbeitnehmer, 

• den Zeitraum, in dem die Entlassungen vorgenommen wer-
den sollen, 

• die vorgesehenen Kriterien für die Auswahl der zu entlassen-
den Arbeitnehmer.
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1.3 
Betriebsänderung

Als Betriebsänderung gelten nach den maßgebenden Förde-
rungsvorschriften des Sozialgesetzbuches Drittes Buch (SGB III)
Betriebsänderungen i. S. des § 111 Satz 3 Nr. 1 bis 5 Betriebs-
verfassungsgesetzes (z.B. Einschränkung und Stilllegung des
ganzen Betriebes oder von wesentlichen Betriebsteilen, Zusam-
menschluss mit anderen Betrieben). Werden Kleinunternehmen /
Kleinbetriebe (Unternehmen / Betriebe mit bis zu 20 Arbeit-
nehmern) von vergleichbaren Vorgängen betroffen, kann deren
Umstrukturierung ebenfalls als Betriebsänderung gefördert
werden.

1.4 
Transfersozialplan

Grundlage von Regelungen zum Transfer von Arbeitnehmern in
andere Beschäftigungsverhältnisse mit positiven Beschäfti-
gungseffekten ist der Sozialplan. Dessen Ziel muss es sein, den
vom Wegfall des Arbeitsplatzes betroffenen Arbeitnehmern
nicht ausschließlich durch finanzielle Abfindungen einen Nach-
teilsausgleich zu verschaffen, sondern ihnen vorrangig durch
Vermittlungs- und Qualifizierungsangebote den Übergang in
eine andere Beschäftigung zu erleichtern (Transfersozialplan).

1.5 
Vereinbarung von beschäftigungswirksamen 
Maßnahmen

Die Bundesagentur für Arbeit empfiehlt daher Arbeitgebern und
Betriebsräten im Transfersozialplan beschäftigungswirksame
Maßnahmen (Transfermaßnahmen / Transferkurzarbeitergeld-
Maßnahmen) für die von der Betriebsänderung betroffenen
Arbeitnehmer zu vereinbaren. Konkret bedeutet das, dass sich
der Arbeitgeber in dem Transfersozialplan (oder in einer sonsti-
gen kollektiv- oder individualrechtlichen Vereinbarung) ver-
pflichtet, die erforderlichen Mittel zur Finanzierung der Durch-
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führung von Transfermaßnahmen / Transferkurzarbeitergeld-
Maßnahmen durch Dritte (Träger von Bildungsmaßnahmen /
Transfergesellschaften) bereitzustellen. 

1.6 
Förderung der Teilnahme an Transfermaßnahmen durch
Zuschüsse und Gewährung von Transferkurzarbeitergeld
(Transfer-Kug)

Bei der Vereinbarung von beschäftigungswirksamen Maßnah-
men berät die Agentur für Arbeit gerne und fördert die Teil-
nahme von Arbeitnehmern an Transfermaßnahmen durch
Zuschüsse in Höhe von 50 Prozent der aufzuwendenden Maß-
nahmekosten, jedoch höchstens 2.500 Euro je gefördertem
Arbeitnehmer. Soweit Arbeitnehmer in eine betriebsorganisa-
torische Einheit des Betriebes / Transfergesellschaft einmün-
den, wird ihnen nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmun-
gen Transfer-Kug gewährt.

1.7 
Zuschüsse für die Förderung der Teilnahme an Transfer-
maßnahmen

Da die Transfermaßnahmen der Eingliederung der Arbeitneh-
mer in den Arbeitsmarkt dienen, muss sich ihre Zielrichtung an
der Vermittlungsfähigkeit der von der Betriebsänderung betrof-
fenen Arbeitnehmer orientieren und nach den Möglichkeiten
des Arbeitsmarktes richten. Ziel der Maßnahmen muss es sein,
die vom Personalabbau betroffenen Arbeitnehmer in die Lage zu
versetzen, so bald wie möglich eine neue Beschäftigung aufzu-
nehmen.
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1.8 
Transfer-Kug

Auch das Transfer-Kug soll den Transfer von der bisherigen
Beschäftigung hin zu einer neuen Tätigkeit bei einem anderen
Arbeitgeber oder den Übergang in die Selbständigkeit unter-
stützen. Der Gewährung von Transfer-Kug kann eine Förderung
der Teilnahme an einer Transfermaßnahme vorausgehen. Beide
Leistungen lassen sich sinnvoll aufeinander abstimmen und im
Sozialplan oder in einer sozialplanähnlichen Vereinbarung ver-
einbaren.

1.9 
Vorteile für Arbeitgeber und Arbeitnehmer

Regelungen über Transfermaßnahmen und über Transfer-Kug
bieten sowohl für den Arbeitgeber als auch für die Arbeitnehmer
Vorteile:

Arbeitgebervorteile:

• Imagegewinn trotz betrieblich notwendiger Personal-
anpassung, daher auch positive Betriebsstimmung

• Dokumentation der Verantwortungsbeziehung des Arbeit-
gebers für die Arbeitnehmer

• Nutzung eines flexiblen, innovativen Instruments

• Vermeidung von Kündigungsschutzklagen durch entspre-
chendes arbeitsvertragliches Konstrukt

Arbeitnehmervorteile:

• Vermeidung von Arbeitslosigkeit

• Bewerbung noch aus dem bestehenden Beschäftigungs-
verhältnis

• professionelle Hilfe für den beruflichen Neuanfang

• aktive Nutzung von Freistellungszeiten

• keine finanziellen Einbußen bei Teilnahme an Transfer-
maßnahmen

• Sozialplanmaßnahme ist mit keiner Entscheidung gegen 
eine Abfindung verbunden

10
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2.1 
Förderungsfähige Maßnahmen

Folgende Maßnahmen können gefördert werden:

• Maßnahmen zur Feststellung der Leistungsfähigkeit, der
Arbeitsmarktchancen und des Qualifikationsbedarfs der
Arbeitnehmer (Profiling)

• Maßnahmen, die gezielte Hilfe bei Bewerbung und Stellen-
suche durch ein Bewerbungs-/Orientierungsseminar bieten

• Outplacementberatung

• Kurzqualifizierungsmaßnahmen

• Maßnahmen der arbeitsplatzbezogenen Qualifizierung

• Praktika

• Fortsetzung der Ausbildung bei Auszubildenden

• Existenzgründungsberatung

2.2 
Voraussetzungen

Eine Förderung ist möglich, wenn

• Arbeitnehmer auf Grund von Betriebsänderungen von
Arbeitslosigkeit bedroht sind,

• eine arbeitsmarktlich zweckmäßige Maßnahme zur Eingliede-
rung in den Arbeitsmarkt von einem Dritten durchgeführt
wird, wobei dieser ein internes System zur Qualitätssiche-
rung anwenden muss,

• die Durchführung der Maßnahme bis zu deren planmäßigen
Ende gesichert ist, und

• der Arbeitgeber mindestens 50 % der ihm verbleibenden
Maßnahmekosten trägt.

Eine Förderung ist ausgeschlossen, soweit die betroffenen
Arbeitnehmer der Maßnahmen nicht bedürfen (Vermittlungs-
vorrang).

Gleiches gilt, wenn die Maßnahme dazu dient, den Arbeitneh-
mer auf eine Anschlussbeschäftigung im gleichen Betrieb oder
in einem anderen Betrieb des gleichen Unternehmens oder, falls
das Unternehmen einem Konzern angehört, in einem Betrieb

2. Förderungen der Teilnahme an 
Transfermaßnahmen 
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eines anderen Konzernunternehmens vorzubereiten. Durch die
Förderung darf der Arbeitgeber nicht von bestehenden Ver-
pflichtungen entlastet werden. 

2.3 
Höhe der Förderung

Die Förderung wird als Zuschuss gewährt. Der Zuschuss beträgt
50 % der Maßnahmekosten, begrenzt auf 2.500 Euro je Arbeit-
nehmer. Auf den Zuschuss besteht bei Erfüllung aller Vorausset-
zungen ein Rechtsanspruch.

2.4 
Verfahren

Die Leistungen zur Förderung der Teilnahme an Transfermaß-
nahmen werden auf Antrag gewährt. Hierzu stellt Ihnen die
Agentur für Arbeit entsprechende Vordrucke zu Verfügung. Mit
dem Antrag sind die Voraussetzungen für die Gewährung der
Leistung nachzuweisen. Für die Antragstellung gilt eine Aus-
schlussfrist von 3 Monaten. Die Frist beginnt mit Ablauf des
Monats, in dem die zu fördernde Maßnahme beginnt (z.B.
Beginn der Maßnahme 01.03.2004 = Fristablauf: 30.06.2004). 

Zuständig für die Antragstellung ist die Agentur für Arbeit, in
deren Bezirk der Betrieb des Arbeitgebers liegt.
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3.1 
Voraussetzungen

Zur Vermeidung von Entlassungen und zur Verbesserung ihrer
Vermittlungsaussichten wird Transfer-Kug zur Förderung bei
betrieblichen Restrukturierungen an Arbeitnehmer gewährt,
wenn

1. sie von einem dauerhaften unvermeidbaren Arbeitsausfall
mit Entgeltausfall betroffen sind,

2. die betrieblichen Voraussetzungen vorliegen,

3. die persönlichen Voraussetzungen erfüllt sind und

4. der dauerhafte Arbeitsausfall der Agentur für Arbeit 
angezeigt worden ist.

3.1.1 
Dauerhafter unvermeidbarer Arbeitsausfall mit 
Entgeltausfall

Ein dauerhafter unvermeidbarer Arbeitsausfall liegt vor, wenn
der Arbeitsausfall aufgrund einer Betriebsänderung nicht nur
vorübergehend ist und im Betrieb keine Beschäftigungsmög-
lichkeiten für den Arbeitnehmer vorhanden sind. Der Arbeits-
ausfall muss mit einem Entgeltausfall einhergehen.

3.1.2 
Betriebliche Voraussetzungen

sind erfüllt, wenn

1. in einem Betrieb Personalanpassungsmaßnahmen auf-
grund einer Betriebsänderung (vgl. 1.3) durchgeführt und

2. die Arbeitnehmer zur Vermeidung von Entlassungen und zur
Verbesserung ihrer Eingliederungschancen in einer betriebs-
organisatorisch eigenständigen Einheit (beE) zusammen-
gefasst werden.

13

3. Transferkurzarbeitergeld (Transfer-Kug)

3



3.1.3 
Persönliche Voraussetzungen

liegen vor, wenn der Arbeitnehmer

1. von Arbeitslosigkeit bedroht ist,

3. eine versicherungspflichtige Beschäftigung fortsetzt oder
im Anschluss an die Beendigung einer Berufsausbildung auf-
nimmt,

4. nicht vom Kug-Bezug ausschlossen ist und

5. vor der Überleitung an einer Profilingmaßnahme teilgenom-
men hat.

3.1.4 
Anzeige des Arbeitsausfalls

Die Anzeige über Arbeitsausfall ist schriftlich bei der Agentur für
Arbeit zu erstatten, in deren Bezirk der personalabgebende
Betrieb seinen Sitz hat. Mit der Anzeige sind die Voraussetzun-
gen glaubhaft zu machen. 

3.1.5 
Dauer der Förderung

Die Förderungsdauer beträgt maximal 12 Monate. Eine Verlän-
gerungsmöglichkeit ist nicht vorgesehen. 

3.2 
Verpflichtungen des Arbeitgebers der beE 
(Transfergesellschaft)

Unterbreitung von Vermittlungsvorschlägen / Angeboten von
Maßnahmen zur Verbesserung der Eingliederungsaussichten 

Während des Bezugs von Transfer-Kug hat der Arbeitgeber/die
Transfergesellschaft den Arbeitnehmern Vermittlungsvor-
schläge zu unterbreiten und geeignete Maßnahmen zur Ver-
besserung der Eingliederungsaussichten (Qualifizierungs-
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maßnahmen) auf der Grundlage des Ergebnisses der Profiling-
maßnahme anzubieten. Als geeignete Maßnahme gilt auch eine
zeitlich begrenzte, längstens 6 Monate dauernde Beschäftigung
zum Zwecke der Qualifizierung bei einem anderen Arbeitgeber.

Die Bundesagentur für Arbeit kann auf der Grundlage der Richt-
linien für aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) mit-
finanzierte zusätzliche arbeitsmarktpolitische Maßnahmen im
Bereich des Bundes (ESF-BA-Programm) Qualifizierungsmaß-
nahmen für Bezieher von Transfer-Kug, insbesondere in kleinen
und mittleren Betrieben fördern. Danach können für jeden Teil-
nehmer an der Qualifizierungsmaßnahme erstattet werden:

• notwendige Lehrgangskosten

• tatsächlich anfallende Fahrkosten von 3 E je Unterrichtstag.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass auf diese Leis-
tungen kein Rechtsanspruch besteht. Sie können nur gewährt
werden, wenn ESF-Mittel zur Verfügung stehen.

3.3 
Anspruchsausschluss

Der Anspruch auf Transfer-Kug ist ausgeschlossen, wenn die
Arbeitnehmer nur vorübergehend in einer beE zusammenge-
fasst werden, um anschließend einen anderen Arbeitsplatz in
dem gleichen oder einem anderen Betrieb des Unternehmens /
Konzerns zu besetzen.
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3.4 
Weitere Tatbestände, die den Anspruch des Arbeit-
nehmers auf Transfer-Kug ausschließen – 
Ausgeschlossene Personengruppen

Transfer-Kug wird nicht gewährt an Arbeitnehmer, die nicht
arbeitslosenversicherungspflichtig beschäftigt sind, z.B. Arbeit-
nehmer,

1. die das 65. Lebensjahr vollendet haben, mit Ablauf des
Monats, in dem sie dieses Lebensjahr vollenden;

2. während der Zeit, für die ihnen eine dem Anspruch auf Rente
wegen voller Erwerbsminderung vergleichbare Leistung
eines ausländischen Leistungsträgers zuerkannt ist;

3. die in einer geringfügigen Beschäftigung i.S. des § 8 SGB IV
stehen;

4. die eine unständige Beschäftigung berufsmäßig ausüben.

3.5 
Weitere Ausschlussgründe

Vom Transfer-Kug-Bezug sind Arbeitnehmer ausgeschlossen:

1. die als Teilnehmer an einer beruflichen Weiterbildungsmaß-
nahme Unterhaltsgeld oder Übergangsgeld beziehen, wenn
diese Leistung nicht für eine neben der Beschäftigung durch-
geführte Teilzeitmaßnahme gezahlt wird,

2. während der Zeit, in der sie Krankengeld beziehen,

oder

3. die in einem Betrieb des Schaustellergewerbes oder einem
Theater-, Lichtspiel- oder Konzertunternehmen beschäftigt
sind.

Darüber hinaus sind Arbeitnehmer vom Transfer-Kug-Bezug aus-
geschlossen, wenn und solange sie bei einer Vermittlung nicht
in der von der Agentur für Arbeit verlangten und gebotenen
Weise mitwirken. Das ist dann der Fall, wenn sich der Transfer-
Kug-Bezieher trotz Belehrung über die Rechtsfolgen beharrlich
weigert, im Rahmen einer beratenden und vermittlerischen
Tätigkeit angemessen mitzuwirken.
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3.6 
Arbeitsunfähig erkrankte Arbeitnehmer mit Anspruch
auf Entgeltfortzahlung

Anspruch auf Transfer-Kug haben auch arbeitsunfähig erkrankte
Arbeitnehmer,

a) wenn die Arbeitsunfähigkeit während des Bezuges von
Transfer-Kug eintritt

und

b) solange Anspruch auf Fortzahlung des Arbeitsentgelts im
Krankheitsfalle besteht oder ohne den Arbeitsausfall beste-
hen würde. Ist die Arbeitsunfähigkeit durch das Verschulden
eines Dritten eingetreten (z.B. Verkehrsunfall), geht der
Anspruch des Verletzten in Höhe des Transfer-Kug gem. § 116
SGB X auf die Bundesagentur für Arbeit über. In diesen Fäl-
len ist dem Arbeitgeber oder der Agentur für Arbeit Namen
und Anschrift des Schädigers zu benennen.

3.7 
Ruhen des Anspruchs bei Rentenbezug

Der Anspruch eines Arbeitnehmers auf Transfer-Kug ruht wäh-
rend der Zeit, für die ihm (auch nachträglich)ein Anspruch auf
Altersrente (Vollrente)oder Knappschaftsausgleichsleistung oder
ähnliche Bezüge öffentlich-rechtlicher Art (z.B. Ruhegehaltsbe-
züge von Beamten, die bei Erreichen einer bestimmten Alters-
grenze gezahlt werden) zuerkannt ist. Solange der Arbeitneh-
mer die Leistung noch nicht erhält, wird Transfer-Kug gewährt
und später mit der Nachzahlung der vorgenannten Leistungen
verrechnet.
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4.1 
Berechnungsgrundlagen

Die Höhe des Transfer-Kug richtet sich nach dem pauschalierten
Nettoentgeltausfall. Es bemisst sich also nach dem Unter-
schiedsbetrag (sog. Nettoentgeltdifferenz) zwischen

1. dem pauschalierten Nettoentgelt aus dem Sollentgelt

und

2. dem pauschalierten Nettoentgelt aus dem Istentgelt.

4.2 
Sollentgelt

Sollentgelt ist das Bruttoarbeitsentgelt, das der Arbeitnehmer
ohne den Arbeitsausfall im Kalendermonat bei Vollarbeit erzielt
hätte, soweit dieser Verdienst beitragspflichtige Einnahme im
Sinne des SGB III (§§ 342 ff ) und als Entgelt im Sinne der Sozial-
versicherung anzusehen ist. Einmalig gezahltes Arbeitsentgelt
und Entgelt für Mehrarbeit sind nicht zu berücksichtigen.

4.3 
Istentgelt

Istentgelt ist das im jeweiligen Anspruchszeitraum erzielte 
Bruttoarbeitsentgelt zuzüglich aller zustehenden Entgeltanteile
(einschließlich der Entgelte für Mehrarbeit). Einmalig gezahlte
Arbeitsentgelte bleiben außer Betracht.

4.4 
Pauschaliertes monatliches Nettoentgelt

Das pauschalierte monatliche Nettoentgelt ist das um die
gesetzlichen Entgeltabzüge, die bei Arbeitnehmern gewöhnlich
anfallen, verminderte Bruttoarbeitsentgelt (Bemessungsent-
gelt). Das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit legt
jeweils für ein Kalenderjahr die für die Berechnung des Transfer-
Kug maßgeblichen pauschalierten monatlichen Nettoentgelte
fest.
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4. Höhe des Transfer-Kug und steuerliche
Behandlung



Im SGB III werden die „gewöhnlichen“ Entgeltabzüge ((Steuern,
die Beiträge zur Sozialversicherung und zur Arbeitsförderung
sowie die sonstigen gewöhnlich anfallenden Abzüge) genannt,
die bei der Festlegung der pauschalierten Nettoentgelte zu
berücksichtigten sind (§ 136 SGB III)). Grundlage für die von der
Agentur für Arbeit zur Verfügung gestellte „Tabelle zur Berech-
nung des Winterausfallgeldes (WAG) und des Kurzarbeitergeldes
(Kug)“ sind die genannten pauschalierten monatlichen Nettoar-
beitsentgelte. Um einen Berechnungsschritt einzusparen, wur-
den diese Werte in der Tabelle schon den Leistungssätzen 1 und
2 angepasst.

Um die rechnerischen Leistungssätze ermitteln zu können, ist es
erforderlich, die Leistungsgruppe und den Leistungssatz festzu-
stellen.

Hinweis für Arbeitnehmer: 

Die Tabelle kann beim Arbeitgeber, der Agentur für Arbeit und
im Internet unter www.arbeitsagentur.de eingesehen werden!

4.5 
Leistungsgruppe und Leistungssatz

Die Festlegung von Leistungsgruppe und Leistungssatz richtet
sich grundsätzlich nach den Eintragungen auf der Lohnsteuer-
karte im jeweils maßgeblichen Kalendermonat. Danach sind
zuzuordnen:

Leistungsgruppe / Lohnsteuerklasse lt. Lohnsteuerkarte

A Lohnsteuerklasse I oder IV
B Lohnsteuerklasse II
C Lohnsteuerklasse III
D Lohnsteuerklasse V
E Lohnsteuerklasse VI

Wird eine Eintragung zu einem späteren Zeitpunkt geändert, 
so ist die Änderung für einen bereits abgerechneten Kalender-
monat unbeachtlich.
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Verheiratete Arbeitnehmer, die von ihrem im Ausland lebenden
nicht einkommensteuerpflichtigen Ehegatten nicht dauernd
getrennt leben, können das Transfer-Kug nach der günstigen
Leistungsgruppe C auf Antrag dann erhalten, wenn sie darlegen
und nachweisen, dass der Ehegatte keinen Arbeitslohn oder
einen Arbeitslohn erzielt, der weniger als 40 v.H. des Arbeits-
lohns beider Ehegatten beträgt. Darüber erstellt die Agentur für
Arbeit eine entsprechende Bescheinigung. Aufgrund der
Bescheinigung ist dem darin genannten Transfer-Kug-Bezieher
die Leistung nach der Leistungsgruppe C auszuzahlen.

Antragsvordrucke stellt Ihnen die Agentur für Arbeit zur Verfü-
gung. 

Innerhalb der Leistungsgruppen wird das Transfer-Kug in zwei
verschieden hohen Leistungssätzen gewährt.

Leistungssatz 1 – Arbeitnehmer, auf deren Lohnsteuerkarte ein
Kinderfreibetrag mit dem Zähler von mindestens 0,5 eingetra-
gen ist.

Für ein Kind, das das 18. Lebensjahr vollendet hat, kann unter
bestimmten Voraussetzungen (z.B. Berufsausbildung) auf
Antrag durch das Finanzamt auf der Lohnsteuerkarte der Kinder-
freibetrag eingetragen werden. Es wird empfohlen, eine ent-
sprechende Ergänzung der Lohnsteuerkarte vornehmen zu las-
sen!

Der (höhere) Leistungssatz 1 kann auch dann gewährt werden,
wenn das Vorhandensein eines Kindes i.S. des § 32 Abs. 1, 3 bis
5 Einkommensteuergesetz aufgrund einer entsprechenden
Bescheinigung der Agentur für Arbeit nachgewiesen wurde. Die
Ausstellung einer Bescheinigung durch die Agentur für Arbeit
kann sowohl vom Arbeitgeber als auch vom Arbeitnehmer bean-
tragt werden. In diesem Antrag sind die erforderlichen Angaben
zu machen; folgende Unterlagen sind beizufügen:
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a) Arbeitnehmer mit Lohnsteuerklasse V

Lohnsteuerkarte des Ehegatten oder Bescheinigung der
Gemeinde bzw. des Finanzamtes oder des Arbeitgebers über die
Eintragung der Kinderfreibeträge auf der Lohnsteuerkarte des
Ehegatten.

b) Arbeitnehmer mit Lohnsteuerklasse VI

Erste Lohnsteuerkarte

c) Arbeitnehmer, deren Kinder sich im Ausland aufhalten

Möglichst Bescheinigung des Finanzamtes, dass ein Steuer-
freibetrag für den Unterhalt mindestens eines Kindes i.S. des 
§ 32 Abs. 1, 4 und 5 Einkommensteuergesetz gewährt wird.

Leistungssatz 2 – Alle anderen Arbeitnehmer.

4.6 
Nebeneinkommen

Erzielt der Arbeitnehmer für Zeiten des Arbeitsausfalls ein Ent-
gelt aus einer anderen während des Bezuges von Transfer-Kug
aufgenommenen Beschäftigung, selbstständigen Tätigkeit 
oder Tätigkeit als mithelfender Familienangehöriger, ist das Ist-
entgelt (Nr. 4.3) um dieses Entgelt zu erhöhen. Das Nebenein-
kommen, das mit einer Nebeneinkommensbescheinigung des
Arbeitgebers nachzuweisen ist, wird in voller Höhe, d.h. ohne
gesetzliche Abzüge, dem Istentgelt hinzugerechnet.

Weitere Einzelheiten über die Bemessung des Transfer-Kug
ergeben sich aus den „Hinweisen zum Antragsverfahren Kurz-
arbeitergeld (Kug)“, die beim Arbeitgeber, der Agentur für
Arbeit und im Internet unter www.arbeitsagentur.de einge-
sehen werden können.
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4.7 
Steuerliche Behandlung

Das Transfer-Kug ist steuerfrei. Es wird jedoch bei der Ermittlung
des Steuersatzes, dem das übrige steuerpflichtige Einkommen
unterliegt, berücksichtigt (sog. Progressionsvorbehalt). Das
Transfer-Kug ist deshalb in der Steuererklärung anzugeben.
Sofern nicht bereits aus anderen Gründen eine Einkommen-
steuerveranlagung durchgeführt wird, besteht die Verpflichtung
zur Abgabe einer Einkommensteuererklärung jedenfalls dann,
wenn das Transfer-Kug, ggf. zusammen mit anderen, dem Pro-
gressionsvorbehalt unterliegenden Leistungen, die der Leis-
tungsempfänger oder sein nicht dauernd getrennt lebender Ehe-
gatte im selben Kalenderjahr erhalten haben, 410 E übersteigt.

4.8 
Anzeige- und Meldepflicht, Vermittlung in andere Arbeit

4.8.1 
Anzeigepflicht des Arbeitnehmers

Bezieher von Transfer-Kug sind verpflichtet, alle Änderungen in
ihren Verhältnissen unaufgefordert anzuzeigen, soweit sie für
den Anspruch auf Transfer-Kug von Bedeutung sind. So ist z.B.
jedes Nebeneinkommen (vgl. 4.6), das im Kalendermonat
erzielt wird, unverzüglich dem Lohnbüro des Arbeitgebers oder
der Agentur für Arbeit zu melden. Die Höhe des Nebeneinkom-
mens ist durch schriftliche Unterlagen nachzuweisen. Die Bean-
tragung von Altersrente (Vollrente) oder ähnliche Bezüge öffent-
lich-rechtlicher Art (s. auch 3.7) ist ebenfalls zu melden. Im Falle
des Unterlassens einer Anzeige oder bei unrichtigen Angaben,
kann etwa zu Unrecht bezogenes Transfer-Kug zurückgefordert
werden. Darüber hinaus wird eine Geldbuße verhängt.
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4.8.2 
Meldepflicht

Die Agentur für Arbeit kann einen Bezieher von Transfer-Kug
auffordern, sich an Tagen des Arbeitsausfalls persönlich bei der
Agentur für Arbeit zu melden.

Dieser Aufforderung ist pünktlich nachzukommen. Wird die Mel-
dung ohne wichtigen Grund versäumt, führt dies zum Ruhen des
Anspruchs auf Transfer-Kug für 2 Wochen.

4.8.3 
Vermittlung in eine andere Arbeit

Die Agentur für Arbeit kann Bezieher von Transfer-Kug vorüber-
gehend in eine andere Arbeit vermitteln (Zweitarbeitsverhältnis,
z.B. Schneeräumen). Nimmt der Bezieher von Transfer-Kug eine
unter Benennung des Arbeitgebers und der Art der Tätigkeit
angebotene zumutbare Beschäftigung trotz Belehrung über die
Rechtsfolgen ohne wichtigen Grund nicht an oder tritt er diese
Beschäftigung nicht an, muss das Transfer-Kug in der Regel für
die Dauer von 3 Wochen versagt werden (Sperrzeit).

4.9 
Verhinderung missbräuchlicher Inanspruchnahme 
von Transfer-Kug

Die Agentur für Arbeit prüft, ob das Transfer-Kug missbräuchlich
in Anspruch genommen wird. Zur Ermöglichung eines maschi-
nellen Datenabgleichs hat der Arbeitgeber mit dem Antrag auf
Gewährung von Transfer-Kug bestimmte individuelle Daten (z.B.
Rentenversicherungsnummer) seiner Arbeitnehmer mitzuteilen.

4
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5.1 
Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung

In der Kranken- und Pflegeversicherung bleibt die Mitglied-
schaft der Pflichtversicherten während des Bezuges von Trans-
fer-Kug erhalten. Zugleich besteht das rentenversicherungs-
pflichtige Beschäftigungsverhältnis fort. Neben den Beiträgen
für das tatsächlich (noch)erzielte Arbeitsentgelt werden für
Bezieher von Transfer-Kug auch Beiträge zur Kranken-, Pflege-
und Rentenversicherung für den Entgeltausfall entrichtet.

Für das tatsächlich erzielte beitragspflichtige Arbeitsentgelt
(sog. Kurzlohn) tragen Arbeitgeber und Arbeitnehmer die 
Beiträge grundsätzlich je zur Hälfte. Die Beiträge, die sich aus
80 v.H. des Differenzbetrages zwischen dem Sollentgelt und
dem Istentgelt errechnen, hat dagegen der Arbeitgeber alleine
zu tragen und das entsprechende Entgelt dem Rentenversiche-
rungsträger zu melden.

5.2 
Außerbetriebliche Unfallversicherung

Hat die Agentur für Arbeit den Bezieher von Transfer-Kug zur
persönlichen Meldung (vgl. Nr. 4.8.2) aufgefordert und erleidet
er hierbei einen Unfall, so ist dieser Unfall sofort der Agentur für
Arbeit zu melden. Der Arbeitgeber ist ebenfalls über den Unfall
zu informieren. Gleiches gilt, wenn der Bezieher von Transfer-
Kug auf besondere Aufforderung der Agentur für Arbeit eine
andere Stelle aufsucht und hierbei einen Unfall erleidet.

5. Kranken-, Pflege-, Renten- und 
Unfallversicherung 
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6.1 
Entscheidung und Rechtsbehelf

Über den Antrag auf Transferkurzarbeitergeld entscheidet die
Agentur für Arbeit, in deren Bezirk die Lohnstelle liegt, die für
den Betrieb zuständig ist.

Gegen die Entscheidung ist der Widerspruch zulässig. Ein 
etwaiger Widerspruch ist vom Arbeitgeber oder der Betriebs-
vertretung binnen eines Monats nach der Bekanntgabe der 
Entscheidung schriftlich oder zur Niederschrift bei der Agentur
für Arbeit einzureichen, die die Entscheidung getroffen hat. 
Wird das Transfer-Kug nicht mit der normalen Lohnabrechnung
angewiesen, sondern direkt durch die Agentur für Arbeit auf das
Bankkonto des Leistungsberechtigten überwiesen, so ist auf
dem Überweisungsträger aus datenschutzrechtlichen Gründen
die Sozialleistung nicht bezeichnet, sondern lediglich eine
Kennziffer aufgeführt. Die Agentur für Arbeit wird dem Leis-
tungsberechtigten auf Anforderung eine Mitteilung über die
Kennziffernregelung zukommen lassen.

6.2 
Auskunft

Über weitere Einzelheiten erteilt die Agentur für Arbeit gerne
Auskunft. Dort können auch die für die Entscheidung über den
Anspruch maßgeblichen Gesetze und Verwaltungsvorschriften
eingesehen werden. Auch das Lohnbüro des Betriebes/der
Transfergesellschaft unterrichtet über die Voraussetzungen für
die Gewährung von Transfer-Kug und seine Berechnung.

6. Entscheidung, Rechtsbehelf und Auskunft
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6.3 
Datenschutz

Das Sozialgesetzbuch und das Bundesdatenschutzgesetz
schützen vor einer missbräuchlichen Erhebung und Verwendung
persönlicher Daten. Diese dürfen nur dann verarbeitet oder
offenbart werden, wenn eine Rechtsvorschrift das zulässt oder
Sie zugestimmt haben.

Die vom Arbeitgeber erfragten Angaben benötigt die Agentur für
Arbeit, um Ansprüche auf Transferleistungen (§ 216 a und § 216 b
Sozialgesetzbuch III. Buch – SGB III –) feststellen und auszahlen
zu können. Die notwendige Mitwirkung des Leistungsberechtig-
ten ergibt sich aus §§ 60 ff. SGB I.

An Stellen innerhalb oder außerhalb der Bundesagentur für
Arbeit und ihrer Agenturen für Arbeit, z.B. an Krankenkassen,
Rentenversicherungsträger, Sozialgerichte oder andere Behör-
den, werden persönliche Daten nur in dem Umfang weitergelei-
tet, der durch das Sozialgesetzbuch zugelassen ist.



Diese Merkblätter informieren über die 
Dienste und Leistungen der Agentur für Arbeit:

Merkblatt 1 – für Arbeitslose

Merkblatt 1b – Arbeitslosenhilfe

Merkblatt 3 – Vermittlungsdienste und Leistungen
für Arbeitnehmer

Merkblatt 4a – Beschäftigungsförderung in Baubetrieben
für Arbeitgeber und Betriebsräte

Merkblatt 4b – Beschäftigungsförderung in Baubetrieben
für Arbeitnehmer

Merkblatt 5 – Anzeigepflichtige Entlassungen

Merkblatt 6 – Förderung der beruflichen Weiterbildung

Merkblatt 7 – Arbeitsgenehmigung für ausländische 
Arbeitnehmer

Merkblatt 7a – Arbeitsgenehmigung für neu einreisende 
ausländische Arbeitnehmer

Merkblatt 8a – Kurzarbeitergeld für Arbeitgeber 
und Betriebsvertretungen

Merkblatt 8b – Kurzarbeitergeld für Arbeitnehmer

Merkblatt 8c – Transferleistungen

Merkblatt 9 – Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen

Merkblatt 10 – Insolvenzgeld

Merkblatt 11 – Angebote der Berufsberatung

Merkblatt 12 – Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben

Merkblatt 13 – Anpassungsbeihilfen für Arbeitnehmer des
Steinkohlen- und Braunkohlenbergbaus
sowie der Eisen- und Stahlindustrie

Merkblatt 14a – Gleitender Übergang in den Ruhestand – für
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Merkblatt 14b – Gleitender Übergang in den Ruhestand – 
Hinweise für Arbeitgeberinnen und 
Arbeitgeber

Merkblatt 15 – Erstattungspflicht des Arbeitgebers
nach § 147a SGB III

Merkblatt 17 – Berücksichtigung von 
Entlassungsentschädigungen

Merkblatt 19 – Entgeltsicherung für ältere Arbeitnehmer
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